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Trendmeldung 1 - 2017 
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 

in der Heilmittelversorgung hat sich zum 1. Januar 2017 einiges geändert. Diese Information 
fasst die wesentlichen Änderungen für Ihren Praxisalltag zusammen.  
 

1. Durchschnittsprüfung ersetzt Richtgrößenprüfung 
Wie bereits mit dem Schreiben von der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen 
aus Dezember 2016 angekündigt, ist zum 01. Januar 2017 die Richtgrößenprüfung 
durch die Durchschnittsprüfung ersetzt worden. 
Tipp: Durch eine Absenkung der aktuellen Verordnungskosten je Fall um 3,5 Prozent 
gegenüber 2016 umgehen Sie die Durchschnittsprüfung von vornherein komplett.  

 
2. Aktualisierung der Heilmittel-Richtlinie / Heilmittelkatalog 

Die ehemaligen Fälle der „Praxisbesonderheiten“ gehören nun zur Liste der „Besonde-
ren Verordnungsbedarfe“. Die Liste „Langfristiger Heilmittelbedarf“ ist jetzt Bestandteil 
der aktuellen Heilmittel-Richtlinie. Beide Listen wurden überarbeitet – Diagnosen er-
gänzt oder herausgenommen. Ergänzende Hinweise entnehmen Sie bitte der Anlage. 

 
Was trotz aller Veränderungen bleibt, ist unser gemeinsames Ziel: eine qualitativ hochwertige 
und wirtschaftliche Versorgung zu sichern. Dabei gilt der Grundsatz der Heilmittel-Richtlinie: 
„Die Versorgung mit Heilmitteln muss ausreichend, zweckmäßig und wirtschaftlich sein.“ 
 

Unsere Bitte: Prüfen Sie weiterhin vor Ausstellung einer Heilmittelverordnung die medizinische 
Notwendigkeit. Gibt es wirtschaftliche Alternativen? Hinterfragen Sie bitte auch den bisherigen 
Erfolg des Therapieverlaufs im Hinblick auf das gesteckte Therapieziel. 
 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Ihre AOK – Die Gesundheitskasse für Niedersachsen 
 


